
ZERTIFIKAT
Das Lebensmittelsicherheits-Managementsystem von

Angst AG Zürich
Herdernstrasse 61
8004 Zürich (Schweiz)

wurde bewertet und die Einhaltung der folgenden Anforderungen wurde bestätigt:

FSSC 22000

Dispositiv für ein Lebensmittelsicherheits-Managementsystem basierend auf ISO 
22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 und den zusätzlichen FSSC 22000 
Anforderungen (Version 6).

Herstellung von Fleischerzeugnissen zum Gekochtessen und zum Rohessen 
(mit Fleisch der Tiergattungen: Schwein, Rind, Lamm, Geflügel und Wild) und 
Herstellung von pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten, unter Anwendung 
von produktspezifischen Verarbeitungstechnologien wie: Kochen, Backen, 
Braten, Garen, Frittieren, Salzen, Trocknen und Räuchern. Herstellung von 
Fleischzubereitungen mit Fleisch der Tiergattungen: Schwein, Rind, Lamm, 
Geflügel und Wild sowie Herstellung von Mischprodukten mit Rohstoffen 
pflanzlichen Ursprungs. Zerlegen und/oder Portionieren von Fleisch der 
Tiergattungen: Schwein, Rind, Lamm, Geflügel und Wild. Verpackung aller 
Produkte unter Vakuum oder MAP. Hochdruckpasteurisieren (HPP) von 
Lebensmitteln

Geltungsbereich

Direktor Zertifizierung

Christian Schwob

Mitglied der Zertifizierungskommission

Philipp Ruckli

Mit Vorbehalt der Suspendierung oder des Rückzugs der Zertifizierung. Nur die FSSC 22000 Datenbank für zertifizierte Organisationen 
(unter www.fssc.com) und das öffentliche Verzeichnis von ProCert (unter www.procert.ch, Zertifikate) gelten als Nachweis der Echtheit.
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*

Zertifikats-ID: 103263Kunden-Nr.: 10518

Datum der Zertifikatsausstellung

21. November 2025

Zertifikatsgültigkeit bis

21. November 2025
(Übertragung)

Datum Zertifizierungsentscheid

28. Februar 2027 *

21. November 2025
Erstzertifizierungsdatum

Unterkategorie in der Lebensmittelkette:

COID: CHE-1-9591-950919

Letztes unangekündigt durchgeführtes Audit 7. Januar - 9. Januar 2025

Mindestens ein (1) Überwachungsaudit muss unangekündigt nach dem ersten Zertifizierungsaudit und danach in jedem Zeitraum von drei (3) 
Jahren durchgeführt werden.

Auditart nicht angekündigt
Auditdatum 7.  - 9. Januar 2025

C I Verarbeitung von verderblichen Lebensmitteln tierischen Ursprungs
C II Verarbeitung von verderblichen Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs
C III Verarbeitung von verderblichen Lebensmitteln tierischen und pflanzlichen 

Ursprungs (Mischprodukte)


